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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §134a Abs1;

BauO Wr §69;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2012/05/0109

Rechtssatz

Soweit eine Ausnahmebewilligung von den Bauvorschriften gemäß § 69 Wr BauO erteilt wurde, kann der Nachbar in

dieser Hinsicht in einem ihm allenfalls zustehenden Recht nicht mehr verletzt sein; es liegt allerdings dann eine

Verletzung von Nachbarrechten vor, wenn die Ausnahme gewährt wird, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen

dafür gegeben sind (Hinweis E vom 24. Juni 2014, 2013/05/0168). Voraussetzung dafür ist, dass der Nachbar im

Bauverfahren jenes subjektiv-öDentliche Nachbarrecht, das ihm vor der Gewährung einer Abweichung gemäß § 69 Wr

BauO zugestanden ist, rechtzeitig und wirksam im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht hat. Da die Nachbarn

einen Rechtsanspruch in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausnahmebewilligungen

haben, kommt ihnen auch insofern ein Mitspracherecht zu, als nach § 69 Abs. 2 Wr BauO das vom Flächenwidmungs-

und Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild durch die Abweichung von den Bebauungsvorschriften nicht

störend beeinFusst werden darf (Hinweis E vom 5. Mai 2012, 2009/05/0224).Soweit eine Ausnahmebewilligung von

den Bauvorschriften gemäß Paragraph 69, Wr BauO erteilt wurde, kann der Nachbar in dieser Hinsicht in einem ihm

allenfalls zustehenden Recht nicht mehr verletzt sein; es liegt allerdings dann eine Verletzung von Nachbarrechten vor,

wenn die Ausnahme gewährt wird, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind (Hinweis E vom

24. Juni 2014, 2013/05/0168). Voraussetzung dafür ist, dass der Nachbar im Bauverfahren jenes subjektiv-öDentliche

Nachbarrecht, das ihm vor der Gewährung einer Abweichung gemäß Paragraph 69, Wr BauO zugestanden ist,

rechtzeitig und wirksam im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht hat. Da die Nachbarn einen Rechtsanspruch

in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausnahmebewilligungen haben, kommt ihnen

auch insofern ein Mitspracherecht zu, als nach Paragraph 69, Absatz 2, Wr BauO das vom Flächenwidmungs- und

Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild durch die Abweichung von den Bebauungsvorschriften nicht störend

beeinflusst werden darf (Hinweis E vom 5. Mai 2012, 2009/05/0224).
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